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Titelbild: Die Zweitklässlerinnen und Zweitklässler aus dem Oberschulhaus 
haben die Sonne gezeichnet, welche schon bald Strom produzieren soll  
auf ihrem Schulhausdach.
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Abstimmungsfrage:
–  Stimmen Sie dem Kredit über Fr. 780’000 für 

den Ersatz der drei Gas-Heizungen auf dem 
Schulareal Rebsamen durch Erdsonden-Wär-
mepumpen zu?

Ausgangslage – Worum geht es?
Auf der Parzelle 611 an der Bahnhofstrasse und der 
Schulstrasse betreibt die Primarschulgemeinde vier 
schulisch genutzte Gebäude: 
1.  das Rebsamenschulhaus (Bahnhofstrasse 26)  

mit Baujahr 1841
2.  das Oberschulhaus (Bahnhofstrasse 28)  

mit Baujahr 1879
3.  die Aula (Bahnhofstrasse 26a)  

mit Baujahr ca. 1900
4.  die Alte Turnhalle (Schulstrasse 1)  

mit Baujahr 1902

Die Gas-Heizungsanlage aus dem Jahr 2004, welche 
das Oberschulhaus und das Rebsamenschulhaus be-
heizt, befindet sich zentral im Rebsamenschulhaus 
und muss ersetzt werden. Ebenfalls je mit einer Gas-
Heizung ausgerüstet sind die Alte Turnhalle und die 
Aula. Nach eingehender Prüfung verschiedener Va-
rianten hat die Primarschulbehörde entschieden:

a)  Erdsonden-Wärmepumpen einzubauen  – 
und damit auf erneuerbare Energie zu 
wechseln sowie

b)  die Aula und die Alte Turnhalle in dieses 
System einzubeziehen und ebenfalls mit 
erneuerbarer Energie durch Erdsonden zu 
beheizen.

Die Umstellung auf erneuerbare Energie nimmt 
rund fünf Monate in Anspruch. Sie soll nach Mög-
lichkeit vor der Heizperiode 2023/24 erfolgen; al-
ternativ können die Arbeiten im Jahr 2023 begon-
nen und im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Der 
Unterricht in allen vier Schulgebäuden kann durch-

Heizungsersatz (Wärmepumpen) 
Schulareal Rebsamen

gehend stattfinden. Auf dem Pausenplatz muss mit 
zwischenzeitlichen Einschränkungen der Nutzung 
gerechnet werden.

Die Investitionskosten liegen mit Fr. 780’000 deut-
lich höher als bei einem Ersatz durch eine Heizung 
mit fossilem Energieträger. Die wiederkehrenden 
Betriebskosten fallen jedoch ebenso deutlich ge-
ringer aus – wie stark, ist allerdings von der weite-
ren Entwicklung des Gaspreises abhängig. Es darf 
aber davon ausgegangen werden, dass über die 
ganze Betriebszeit der Heizung die höheren Investi-
tionskosten durch tiefere Energiekosten kompen-
siert werden. Das bedeutet: Die umweltfreund-
lichere Variante mit Erdsonden-Wärmepumpen ist 
auch die günstigere Variante. Deshalb schlägt die 
Behörde Ihnen – geschätzte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger – den Heizungsersatz durch Erdson-
den-Wärmepumpen vor, womit das Schulareal Reb-
samen zukünftig CO2-neutral mit Erdwärme beheizt 
werden kann.

Bei gleichzeitiger Realisierung von Photovoltaik-An-
lagen (PV-Anlagen) auf den Dächern der Alten Turn-
halle und dem Oberschulhaus kann auch der Strom 
für die Wärmepumpen selber produziert werden. 
Für die entsprechende Investition von Fr. 250‘000 
wird gleichzeitig eine eigene Kreditabstimmung 
durchgeführt (Botschaft ab Seite 8). Der Heizungs-
ersatz kann aber auch ohne Realisierung der PV-
Anlagen erfolgen. 

Ist-Situation
Die bestehende Heizungsanlage im Rebsamenschul-
haus funktioniert nur noch ungenügend und es 
muss jederzeit mit einem Ausfall gerechnet werden. 
Der Erneuerungsbedarf betrifft sowohl die Wär-
meerzeugungsanlage selbst als auch die gesamten 
Gruppenaufbauten in der Heizzentrale (Regelung, 
Pumpen, Armaturen). Weiter weisen die beiden 
Gaskessel in der Aula und der Turnhalle einen ho-
hen Energieverbrauch aus und haben aktuell eine 
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zu erwartende Lebensdauer von rund fünf Jahren. 
Eine Gesamtkonzeption über das ganze Areal mit 
bisher drei Heizungen ist daher angezeigt. 

Eine energetische Sanierung an allen vier über 100 
Jahre alten, vom Denkmalschutz als wertvoll einge-
stuften Gebäuden, ist kaum möglich. Es wird somit 
auch in weiterer Zukunft mit einer gleichbleibenden 
benötigten Heizleistung zu rechnen sein.

Planung
Im Jahr 2021 hat das KEEST (Kompetenz-Zentrum 
Erneuerbare Energie-Systeme Thurgau) eine Mach-
barkeitsstudie durchgeführt. Die folgenden Varian-
ten wurden dabei geprüft:  

1.  Erdsonden-Wärmepumpen 
2.  Luft-Wasser-Wärmepumpen
3.  Holzpellet-Heizung
4.  Holzschnitzel-Heizung 
5.  Seewasser-Wärmepumpe (Anschluss an den be-

stehenden Verbund Weitenzelg)
6.  Gasheizung 

Es zeigte sich, 

a)  dass bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (Va-
riante 2) die geforderte Heizleistung nur schwer 
zu erreichen und mit zu hohen Lärm-Emissionen 
zu rechnen wäre; 

b)  dass mit einer Holzheizung (Varianten 3 und 4) 
bedeutende logistische Schwierigkeiten verbun-
den wären: Die regelmässige Anlieferung der 
Holzpellets oder -schnitzel auf das zentral gele-
gene und auf drei Seiten von Strassen umschlos-
sene Areal, welches als Pausen- bzw. Spielplatz 
genutzt wird, wäre ungünstig;

c)  dass ein Anschluss an den Seewasser-Wärmever-
bund (Variante 5) derzeit grundsätzlich nicht 
möglich ist, da dieser keine freien Kapazitäten 
aufweist.

Daher hat sich die Baukommission dafür entschie-
den, die verbleibende Variante mit erneuerbarer 
Energiequelle – nämlich die Erdsonden-Wärmepum-
pen (Variante 1) – auszuarbeiten und der Behörde 
vorzulegen. 

Was soll geändert werden?
Erdsondenfelder
Um den Bedarf der Heizleistung für 
das Areal Rebsamen abzudecken, 
müssen ca. 2750 Meter Erdson-
den gebohrt werden. Diese wer-
den auf zwei Erdsondenfelder auf 
dem Areal verteilt. 

Somit können vier Schulliegen-
schaften mit insgesamt 13 Unter-
richtsräumen sowie Verwaltung, 
schulergänzende Betreuung, Turn-
halle, Aula und den nötigen wei-
teren Räumen (Gruppenräume, 
Werkräume, Lehrerzimmer etc.) 
mit erneuerbarer Energie beheizt 
werden.

Abbildung 1: mögliche Einteilung der Erdsonden 
(Quelle: Machbarkeitsstudie KEEST)



6

Heizungsanlage 
Die geplanten Erdsonden-Wärmepumpen mit einer 
Heizleistung von 140 kW werden mit Erdwärme 
und Strom betrieben. Die Erdwärme, welche die 
Energie zum Heizen und für die Wassererwärmung 
liefert, wird dazu aus knapp 220 Meter tiefen Erd-
sonden bezogen. Vorteile von Erdsonden-Wärme-
pumpen bestehen im emissionsarmen Betrieb und 
der langen Lebensdauer der Erdsonden. Es wird 
von einer Lebensdauer von ca. 50 Jahren ausge-
gangen.

Idealerweise werden Erdsonden-Heizungen mit 
einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) kombiniert, 
um den benötigten Strom selber und aus erneuer-
barer Quelle zu produzieren. Siehe dazu die eigene 
Kreditabstimmung über Fr. 250’000 für PV-Anla-
gen (Botschaft ab Seite 8).

Kosten  
Investitionskosten (alle Angaben inkl. Mehrwertsteuer)

Wärmeerzeuger Fr. 100’000 

Heizzentrale Fr. 80’000  

(Installationen Heizzentrale, Gruppenaufbauten, Steuerung, Inbetriebnahme)

weitere Heizungsinstallationen  Fr. 80’000 

(Demontage bestehende Anlage, Wärmepumpenboiler, Radiatoren, Kernbohrungen)

Elektrische Installationen Fr. 120’000 

Erdsondenbohrungen Fr. 360’000 

(Grabarbeiten, Asphaltreparatur, Umgebungsarbeiten) 

Fernleitung Fr. 30’000

Weitere bauliche Anpassungen (Metallbauer, Sanitär, Schreiner, Maler) Fr. 31’000

Planung (Heizungsingenieur, Bauleitung) Fr. 18’000

Nebenkosten und Reserve Fr. 21’000

Investitionskosten Fr. 840’000

abzüglich: Förderbeiträge (Förderbeitrag Wärmepumpe) Fr. –60’000

Kreditbetrag Fr. 780’000

Warmwasseraufbereitung
Zur Trinkwassererwärmung ist ein ganzjähriger 
Wärmepumpenbetrieb geplant. Die Wärmepum-
penboiler werden im Keller des Oberschulhauses 
und in der Alten Turnhalle platziert. 

Ersatz Gruppenaufbauten
Die Heizgruppenaufbauten im Heizungsraum im 
Rebsamenschulhaus sind im Zusammenhang mit 
dem Ersatz der Wärmeerzeugung zu sanieren. Es 
werden die komplette Heizungssteuerung sowie 
die Gruppenpumpen erneuert.
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Förderbeiträge 
Nachhaltige und emissionsarme Systeme profitie-
ren von den höchsten Förderbeiträgen. Für das ge-
plante Projekt wird mit kantonalen Förderbeiträgen 
in Höhe von Fr. 60’000 gerechnet.
 
Betriebs- und Unterhaltskosten
Wärmepumpen mit Erdsonden gehören zu den 
wirkungsvollsten und sparsamsten Heizungen auf 
dem Markt. Um 4 kWh Wärme zu produzieren, 
werden 3 kWh Erdwärme und 1 kWh Strom benö-
tigt. Dieses Verhältnis führt zu einer höheren Preis-
stabilität, da eine Strompreissteigerung von 10 % 
die Heizkosten nur um 2,5 % anhebt. Zum Ver-
gleich: bei einer Gasheizung verteuert eine Preis-
steigerung von 10 % die Heizkosten ebenfalls um 
10 %.

Die jährlichen Unterhaltskosten fallen gegenüber 
einer Heizung mit fossilen Energieträgern, einer 
Holzschnitzel- oder Pellets-Heizung geringer aus: 
Es braucht keine Reinigung von Tanks oder eines 
Kamins. Insgesamt darf aus heutiger Sicht ange-
nommen werden, dass eine Wärmepumpenanlage 
mit Erdsonden die ersten 10 Jahre praktisch war-
tungsfrei ist.

Ökologische Betrachtung
Erdsonden-Wärmepumpen werden hauptsächlich 
mit einer emissionsfreien erneuerbaren Energie-
quelle – der natürlichen Erdwärme – betrieben und 
schonen damit die Umwelt. CO2-Emissionen so-
wohl durch die Wärmeproduktion als auch durch 
Transportwege können weitgehend vermieden 
werden. Wenn die Primarschulgemeinde zusätz-
lich ihren Strom mit eigenen Photovoltaik-Anlagen 
selber produziert, kann eine nahezu CO2-neutrale 
Beheizung der vier Schulgebäude auf dem Schul-
areal Rebsamen erreicht werden.

Finanzierung
Der Finanzplan 2023 bis 2027 der Primarschulge-
meinde sieht Nettoinvestitionen von rund Fr. 21 
Mio. vor. Die Selbstfinanzierung im gleichen Zeit-
raum beläuft sich auf rund Fr. 3,5 Mio. Somit kön-
nen knapp 20 % der Investitionstätigkeit im Plan-
Zeitraum aus eigenen Mitteln finanziert werden; 
für die anderen rund 80 % sind Fremdmittel aufzu-
nehmen. Die entsprechenden Fremdkapitalzinsen 
sind ebenfalls bereits im Finanzplan berücksichtigt.
 
Die Finanzkennzahlen verbleiben während des gan-
zen Plan-Zeitraums in einem guten bis mittleren Be-
reich. Somit darf davon ausgegangen werden, dass 
die Primarschulgemeinde am Kapitalmarkt weiter-
hin Darlehen zu guten Konditionen erhalten kann. 

Antrag der Primarschulbehörde

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Primarschulbehörde beantragt Ihnen, den Kre-
dit über Fr. 780’000 für den Ersatz der drei Hei-
zungsanlagen auf der Schulanlage Areal Rebsamen 
durch Erdsonden-Wärmepumpen zu genehmigen.

Romanshorn, 13. Dezember 2022

Primarschulgemeinde Romanshorn

Der Präsident:  Der Sekretär:
Hanspeter Heeb Simon Alig
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Abstimmungsfrage:
–  Stimmen Sie dem Kredit über Fr. 250’000 für 

die Erstellung von je einer Photovoltaik-An-
lage auf der Alten Turnhalle und dem Ober-
schulhaus zu?

Ausgangslage – Worum geht es?
Auf der Parzelle 611 an der Bahnhofstrasse und der 
Schul strasse betreibt die Primarschulgemeinde vier 
schulisch genutzte Gebäude: 
1.  das Rebsamenschulhaus (Bahnhofstrasse 26) 

mit Baujahr 1841
2.  das Oberschulhaus (Bahnhofstrasse 28)  

mit Baujahr 1879
3.  die Aula (Bahnhofstrasse 26a), ehemaliges 

Feuerwehrmagazin mit Baujahr ca. 1900
4.  die Alte Turnhalle (Schulstrasse 1)  

mit Baujahr 1902

Mit der Planung des Heizungsersatzes auf dem 
Schulareal Rebsamen wurde auch die Frage nach 
erneuerbarer Energie in Form von Sonnenenergie 
gestellt. Dazu wurde durch eine lokale Firma eine 
zusätzliche Machbarkeitsstudie erstellt, welche das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis einer Photovoltaik-An-
lage analysierte. Nach eingehender Prüfung hat 
die Primarschulbehörde entschieden:

Auf dem Dach der Alten Turnhalle und dem 
Oberschulhaus je eine Photovoltaik-Anlage 
zu realisieren und damit eigene erneuerbare 
Energie zu produzieren.

Mit den heutigen Stromkosten und den aktuellen 
Rahmenbedingungen lassen sich die Investitions-
kosten von Fr. 250’000 für die Photovoltaik-Anlage 
(PV-Anlage) in rund 10 Jahren amortisieren. Bei 
steigenden Energiepreisen verkürzt sich die Amor-
tisation der Anlage.

Photovoltaik-Anlagen  
Schulareal Rebsamen

Die Behörde schlägt Ihnen – geschätzte Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger – vor, die zusätzli-
chen Kosten für eine PV-Anlage aufzuwenden, um 
künftig auf dem Schulareal Rebsamen er neuerbare 
Energie zu produzieren und einen bedeutenden 
Anteil des Eigenbedarfs an Strom zu decken.

Mit gleichzeitiger separater Kreditabstimmung 
wird über einen Heizungsersatz im Rebsamen-
schulhaus befunden (Erdsonden-Wärmepumpen 
mit Einbezug aller 4 Schulgebäude auf dem betref-
fenden Areal mit Gesamtkosten von Fr. 780’000). 
Die Realisierung der PV-Anlagen kann unabhängig 
vom Heizungsersatz auf dem Schulareal erfolgen – 
wäre aber zur Produktion des für die Wärmepum-
pen benötigten Stroms speziell sinnvoll.

Planung
Im Jahr 2021 wurden durch das KEEST (Kompe-
tenz-Zentrum Erneuerbare Energie-Systeme Thur-
gau) eine Machbarkeitsstudie zum Heizungsersatz 
auf dem Schulareal Rebsamen durchgeführt. Da-
raus ergab sich die favorisierte Variante mit Erdson-
den-Wärmepumpen. Die Aussagen der Studie zum 
zu erwartenden Stromverbrauch und den Möglich-
keiten, diesen selber zu produzieren, wurden von 
einer lokalen Firma weiter ausgearbeitet. 

Ein wesentlicher Aspekt für die Realisierung von 
PV-Anlagen ist die Eignung der betreffenden  
Dachflächen. Aufgrund ihrer Ausrichtung gegen 
Süden und ihrer Fläche von rund 280 m2 (Alte Turn-
halle) bzw. 180 m2 (Oberschulhaus) eignen sich 
die beiden Dächer auf dem Schulareal Rebsamen 
sehr gut.

Die ergänzende Studie über den Bau von PV-An-
lagen auf dem Schulareal Rebsamen wurde durch 
die Baukommission geprüft und der Behörde vor-
gelegt. 
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Abbildung 2: Eignung Photovoltaik (Quelle: www.sonnendach.ch)

Was soll geändert werden?
Die geplanten Photovoltaik-Anlagen auf den Dä-
chern der Alten Turnhalle und dem Oberschulhaus 
sollen das Schulareal Rebsamen mit Energie ver-
sorgen, welche zum Heizen und für den täglichen 
Schulbetrieb genutzt wird. 

 Eignung: Gering
 Eignung: Mittel
 Eignung: Gut
 Eignung: Sehr gut

Kosten 
Investitionskosten (alle Angaben inkl. Mehrwertsteuer)

PV-Anlage Fr. 160’000 

Installationen (Elektroinstallation, Dachdecker) Fr. 50’000 

Weitere bauliche Anpassungen (Dachdecker, Metallbauer, Sanitär, Schreiner, Maler) Fr. 20’000

Planung (Elektroingenieur, Bauleitung) Fr. 21’000 

Nebenkosten und Reserve Fr. 27’000

Investitionskosten Fr. 278’000

abzüglich: Fördergelder (Förderbeitrag des Kantons) Fr. –28’000

Kreditbetrag Fr. 250’000

Es kann auf der Alten Turnhalle eine Fläche von 
rund 215 m2 und auf dem Oberschulhaus rund 
135 m2 mit Photovoltaikmodulen belegt werden. 
Dies ergibt etwa 180 Photovoltaikmodule, wel-
che im Jahr ca. 75’000 kWh Solarstrom produ-
zieren sollten.
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Betriebskosten
Aus heutiger Sicht darf angenommen werden, dass 
eine Photovoltaik-Anlage die ersten 5 Jahre prak-
tisch wartungsfrei ist. Danach fallen jährlich ge-
ringe Betriebskosten für Reinigung und kleinere 
Reparaturen an.

Ökologische Betrachtung
Möglichst viel Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen zu gewinnen, ist ein Gebot der Stunde. 
Wenn die öffentliche Hand geeignete Dachflächen 
hat, auf welchen Strom aus der Kraft der Sonne 
gewonnen werden kann, ist es angezeigt, diese 
zu nutzen und so einen Beitrag zur Energiewende 
zu leisten.

Speziell sinnvoll ist es, PV-Anlagen mit Wärmepum-
pen-Heizungen zu kombinieren. So kann die Hei-
zung nachhaltig betrieben, der Verbrauch fossiler 
Energieträger vermieden und somit das Klima ge-
schont werden. 

Finanzierung
Der Finanzplan 2023 bis 2027 der Primarschulge-
meinde sieht Nettoinvestitionen von rund Fr. 21 
Mio. vor. Die Selbstfinanzierung im gleichen Zeit-
raum beläuft sich auf rund Fr. 3,5 Mio. Somit kön-
nen knapp 20 % der Investitionstätigkeit im Plan-
Zeitraum aus eigenen Mitteln finanziert werden; 
für die anderen rund 80 % sind Fremdmittel aufzu-
nehmen. Die entsprechenden Fremdkapitalzinsen 
sind ebenfalls bereits im Finanzplan berücksichtigt.
 
Die Finanzkennzahlen verbleiben während des gan-
zen Plan-Zeitraums in einem guten bis mittleren Be-
reich. Somit darf davon ausgegangen werden, dass 
die Primarschulgemeinde am Kapitalmarkt weiter-
hin Darlehen zu guten Konditionen erhalten kann. 

Antrag der Primarschulbehörde 

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Primarschulbehörde beantragt Ihnen, den 
Kredit über Fr. 250’000 für die Erstellung je einer 
Photovoltaik-Anlage auf der Alten Turnhalle und 
auf dem Oberschulhaus zu genehmigen.

Romanshorn, 13. Dezember 2022

Primarschulgemeinde Romanshorn

Der Präsident:  Der Sekretär:
Hanspeter Heeb Simon Alig
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Erhalt und Ausbau der Betreuungs-
angebote in Romanshorn

Abstimmungsfragen:
–  Stimmen Sie dem Zusatzkredit über jährlich 

Fr. 155’000 für die familienergänzende Be-
treuung (Vorschulangebot) zu?

–  Stimmen Sie dem Gesamtkredit über jähr-
lich Fr. 380’000 für die schulergänzende Be-
treuung (Schulangebot) zu?

Ausgangslage – Worum geht es?
In Romanshorn besteht ein Betreuungsangebot für 
Kinder, welches von der öffentlichen Hand unter-
stützt wird. Zu dieser Unterstützung ist die Stadt 
Romanshorn gesetzlich verpflichtet (861.1, Gesetz 
über die familienergänzende Kinderbetreuung, § 4 
lautet: «Die Politischen Gemeinden fördern bei Be-
darf die Schaffung und den Betrieb angemesse-
ner Angebote.»)
Diese Verpflichtung wird seit 2019 in gegenseitiger 
Absprache von der Primarschulgemeinde Romans-
horn getragen. Das Angebot wird weitgehend vom 
Verein «Chinderhuus Sunnehof» (nachstehend: 
Chinderhuus) gedeckt. Mit dem Budget 2023 
wurden Fr. 390’000 für dieses Angebot bewilligt. 
Daneben besteht ein kleines Angebot an Tages-
familien des Vereins «Tagesfamilien Mittel- und 
Oberthurgau», welches aber nicht Gegenstand die-
ser Abstimmung ist.

Im Auftrag der Budgetgemeinde vom 23.11.2021 
hat die Primarschulbehörde ein Konzept für die 
Weiterentwicklung des Angebots der schulergän-
zenden Betreuung erstellt. Das Konzept ist ersicht-
lich auf www.primromanshorn.ch. 

Basierend auf diesem Konzept beantragt die Be-
hörde: 

–  Für Kinder vor Eintritt in den Kindergarten 
(fami lienergänzende Betreuung): 
Die finanzielle Sicherstellung des jetzigen 
Ange bots des Chinderhuus.

–  Für Kinder ab Eintritt in den Kindergarten 
(schulergänzende Betreuung): 
Einen Ausbau des Betreuungsangebots nach 
Möglichkeit in Gehdistanz zu Kindergarten 
oder Schulhaus.

Was soll geändert werden?
Vorschulbereich  
(familienergänzende Be treuung)
Das Chinderhuus erhält seit 2013 für die Bereit-
stellung seines Angebots im Vorschulbereich 
einen Betriebsbeitrag der öffentlichen Hand von 
Fr. 195’000. Damit stellte der Verein anfänglich ein 
Angebot mit rund 30 Betreuungsplätzen zur Ver-
fügung. Dank stetig hoher Nachfrage konnte das 
Chinderhuus das Angebot auf 52 Plätze ausbauen. 
Damit einher gingen jedoch auch höhere Defizite: 
Eltern leisten von ihrem Einkommen abhängige Bei-
träge. Erst ab einem jährlichen Bruttoeinkommen 
von Fr. 120’000 zahlen Eltern in der Regel die Voll-
kosten. Wegen gestiegener Anforderungen in der 
Betreuung der Kinder musste und muss zusätzli-
ches und besser qualifiziertes Personal angestellt 
werden. Ohne Anpassung des Betriebsbeitrags ist 
der Verein gezwungen, auf August 2023 die Eltern-
tarife massiv zu erhöhen. Dies hätte nach Ansicht 
der Primarschulbehörde gewichtige Nachteile für 
die Standortattraktivität Romanshorns.

Die Primarschulgemeinde beantragt deshalb einen 
Zusatzkredit von jährlich Fr. 155’000 zur Sicherung 
des heutigen Angebots. Dieser Kredit ergänzt den 
in der Kreditabstimmung der Stadt Romanshorn 
vom 24.11.2013 vom Stimmbürger genehmigten 
Kredit von jährlich Fr. 195’000 für das damalige 
Angebot.

Kindergarten und Primarschule  
(schulergänzende Betreuung)
Für die schulergänzende Betreuung der Kinder 
ab dem Kindergarten bis zur 6. Klasse wurden im 
Budget 2023 von der Budgetgemeinde ebenfalls 
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Fr. 195’000 genehmigt. Das bestehende Angebot 
soll gemäss erarbeitetem Konzept angepasst und 
ausgebaut werden, was eine verlässliche finanzielle 
Basis bedingt. Die Primarschulbehörde beantragt 
hierfür die Bewilligung eines Gesamtkredits von 
Fr. 380’000 pro Jahr für die schulergänzende Be-
treuung. 

Ein weiteres Ziel ist die Absplittung der schulergän-
zenden Betreuung vom Chinderhuus zur Primar-
schule. Diese übernimmt so die volle strategische 
und operative Verantwortung. Dies gibt die not-
wendige Sicherheit, um das Angebot der schuler-
gänzenden Betreuung langfristig zu sichern. Durch 
die Integration in die Primarschule kann diese die 
Auslastung der angebotenen Betreuungsmodule 
selber steuern und so direkt Einfluss auf die Kos-
tenentwicklung nehmen. Ausserdem können Sy-
nergien besser genutzt werden, da z. B. Betreu-
ungspersonen auch während der Unterrichtszeit 
als Klassenassistenzen in Kindergarten und Schule 
eingesetzt werden können. Zudem können die Be-
treuungsangebote schneller den Bedürfnissen der 
Schule angepasst und umgesetzt werden. 

Was soll mit den beiden Krediten erreicht  
werden?
–  Die Sicherstellung eines attraktiven Betreuungs-

angebots sowohl im Vorschulbereich als auch in 
der schulergänzenden Betreuung.

–  Das Betreuungsangebot soll für alle Eltern finan-
zierbar sein – was auch die gesetzliche Vorgabe 
ist (Gesetz über die familienergänzende Kinder-
betreuung, § 5, Abs. 2, Ziff. 3).

–  Die schulergänzende Betreuung soll für mög-
lichst viele Kinder zu Fuss erreichbar sein. Der 
Weg von der Schule zum Betreuungsort und zu-
rück, liegt in der Verantwortung der Schule.

–  Das Angebot soll weiterhin von guter Qualität 
sein und so auch die Schule entlasten.

–  Das Angebot soll mit Ausnahme der Weihnachts-
ferien alle Schulferienwochen abdecken.

Welcher Ausbau ist im Vorschulbereich  
geplant?
Im Vorschulbereich ist vorläufig kein Ausbau ge-
plant. Der Kredit soll dazu dienen, das bestehende 
Angebot aufrechtzuerhalten.
Romanshorn hat rund 450 Kinder im Vorschul-
alter – rund 70 mehr als noch 2013. Das Verhält-
nis von derzeit 52 Plätzen im Chinderhuus zur An-
zahl Kinder liegt somit heute bei rund 12 %. Dies 
liegt eher im unteren Bereich für mit Romanshorn 
vergleichbare Städte. Inwiefern auch in diesem 
Bereich in den nächsten Jahren das Angebot an-
gepasst oder ausgebaut werden soll, werden Pri-
marschule und Stadt mit dem Chinderhuus prüfen 
müssen. Ein allfälliger Ausbau ist nicht Gegenstand 
dieser Abstimmung.

Welcher Ausbau der schulergänzenden Betreu-
ung ist geplant?

Bestehendes Angebot für Kinder ab dem Kin-
dergarten
Das aktuelle Angebot ist in Tabelle 1 dargestellt. 
Es besteht an vier Standorten ein Mittagstisch, zu-
dem an drei Standorten eine Nachmittagsbetreu-
ung und an einem Standort (Oberschulhaus) be-
steht zusätzlich eine Betreuung am Morgen vor 
Unterrichtsbeginn.

Geplanter Ausbau der schulergänzenden Be-
treuung für Kinder ab dem Kindergarten
1.  Die Schule will die Morgenbetreuung neu an 

drei Standorten anbieten. So kommt sie dem 
Ziel näher, dass die Kinder den Weg zur schul-
ergänzenden Betreuung selbstständig zurück-
legen können.

2.  Die Platzzahl beim Mittagstisch wird optimiert, 
sodass an allen Standorten bis zu 30 Plätze (bis-
her 20) angeboten werden können. Diese Lösung 
ist sowohl effizient als auch flexibel, da je nach 
Anzahl anwesender Kinder mehr oder weniger 
Betreuungspersonal eingesetzt werden kann. 
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Stufe Standort Plätze Morgen 
ab 6.30h

Mittagstisch
11.45–13.30h

Nachmittag
bis 18.00h

Kindergarten 
und Unterstufe

Oberschulhaus 20

Pestalozzi 20

Im Grund 20

Mittelstufe FC Hüsli 20

Alle Stufen Ferienbetreuung 20 6.30–18.00 Uhr an einem Standort an 10 Wochen

Tabelle 1: Darstellung aktuelles Angebot der schulergänzenden Betreuung

3.  Die Ferienbetreuung erfährt einen deutlichen 
Ausbau. Es werden neu zwei Gruppen mit total 
40 Plätzen während aller Ferienwochen ange-
boten – ausser im Zeitraum vom 25. Dezember 
bis 2. Januar. Sie bleibt wie bisher familien-
freundlich organisiert: Mit Aktivitäten am Vor-
mittag und am Nachmittag für die Kinder und 
flexiblen Bring- und Abholzeiten vor, zwischen 
und nach diesen Aktivitäten.

Tabelle 2 veranschaulicht die drei Punkte des Aus-
baus im Schulbereich. Sie beruhen auf den Ergeb-
nissen einer Elternumfrage im Herbst 2022: Die El-
tern der aktuellen Primarschüler wurden nach ihren 
Bedürfnissen an Betreuung vor Unterrichtsbeginn, 
der generellen Endzeit einer Betreuung sowie einer 
Betreuung in den Ferien befragt. Die Ergebnisse der 
Umfrage wurden bei der Erstellung des Konzepts 
zur schulergänzenden Betreuung berücksichtigt.

Was kosten die Betreuungsangebote?
Für die Eltern
Das Gesetz über die familienergänzende Betreuung 
§4 sieht vor, dass die Eltern abhängig von ihrem 
Einkommen Beiträge leisten. Eltern mit einem Brut-
toeinkommen ab zurzeit Fr. 120’000 zahlen in der 
Regel die Vollkosten. Die Erfahrung zeigt, dass die 
Beiträge der Eltern etwa 70 % der Kosten decken. 
Die Vollkosten für ein Kind für einen ganzen Tag 
betragen im Vorschulalter bei Babys rund Fr. 150, 
bei Kleinkindern rund Fr. 100 und ab dem Kinder-
gartenalter rund Fr. 80.

Für die öffentliche Hand
Tabelle 3 zeigt die Kosten, welche die Primarschul-
gemeinde in ihr Budget 2024 aufnehmen wird – 
abhängig vom Resultat der Abstimmung.

Stufe Standort Plätze Morgen 
ab 6.30h

Mittagstisch
11.45–13.30h

Nachmittag
bis 18.00h

Kindergarten 
und Unterstufe

Oberschulhaus 30

Pestalozzi 30

Im Grund 30

Mittelstufe FC Hüsli 30

Alle Stufen Ferienbetreuung 40 6.30–18.00 Uhr an zwei Standorten an 12 Wochen

Tabelle 2: Darstellung des geplanten Ausbaus der schulergänzenden Betreuung 
(Neuerungen gelb dargestellt)
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1) Warum ergeben sich zusätzliche Kosten für 
den Erhalt des bestehenden Vorschulangebots?
Seit 2013 hat das Chinderhuus die Anzahl Betreu-
ungsplätze für Kinder im Vorschulalter von 30 auf 
52 ausgebaut. Die Kostenbeiträge der öffentlichen 
Hand wurden jedoch nie angepasst. Damit das 
Chinderhuus die fehlenden Kostenbeiträge nicht 
durch eine massive Erhöhung der Elternbeiträge 
oder allenfalls durch Abbau von Betreuungsplät-
zen decken muss, sollen die Beiträge der öffentli-
chen Hand dem aktuellen Umfang des Vorschul-
angebots angepasst werden.

2) Warum verteuern sich die Angebote per 
2023 grundsätzlich?
Per 2023 treten neue Vorschriften in Kraft. Insbe-
sondere der Betreuungsschlüssel (Anzahl Kinder 
pro Betreuungsperson) ändert sich massgeblich, 
was zur Folge hat, dass mehr Personal für die Be-
treuung der gleichen Anzahl an Kindern einge-
setzt werden muss. Das Chinderhuus sieht sich 
zudem mit Schwierigkeiten auf dem Stellenmarkt 
konfrontiert. 

Kostenbeiträge der
Primarschulgemeinde

Vorschulangebot 
(familienergänzende 

Betreuung)

Schulangebot
(schulergänzende 

Betreuung)
Total

Budget 2023
Verteuerung durch neue Vorschriften 2)

195'000
30’000

195'000
45’000

390’000

Jährliche Kosten ab 2024 bei Ablehnung 225’000 240’000 465’000

Erhalt des bestehenden Vorschulangebots 1)
Ausbau des Schulangebots (SEB)

125’000
140’000

125’000
140’000

Jährliche Kosten ab 2024 bei Annahme 350’000 380’000 730’000

Kreditanträge:
– Zusatzkredit Vorschulangebot
– Gesamtkredit Schulangebot (SEB)

155’000
380’000

Tabelle 3: Darstellung der Kostenbeiträge der öffentlichen Hand

Was ist der Nutzen von familien- und schul-
ergänzender Betreuung?
Die familien- und schulergänzende Betreuung 
nützt den Kindern, der Schule, der Industrie und 
dem Gewerbe, den Familien und allen anderen Ro-
manshornerinnen und Romanshornern.

Für die Kinder
Kinder sind wissbegierig und neugierig. Sie neh-
men wahr, beobachten, stellen Fragen, wollen Ant-
worten. Sie sind auf verlässliche Bezugspersonen 
angewiesen, die sie ernst nehmen und die nötige 
Zeit aufbringen, um auf ihre Bedürfnisse einzuge-
hen. In Tagesbetreuungen werden die Kinder in 
einem stabilen, auf Beziehung ausgerichteten Rah-
men betreut. In Gruppen finden sie Spielkamerädli, 
die sie zu Hause nicht haben.

Für die Schule
Gut betreute Kinder entwickeln Fähigkeiten, wel-
che ihnen helfen, den Schulalltag gut zu bewäl-
tigen. So entwickeln sie spielend soziale Fähig-
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keiten, Geschicklichkeit und die Sprache. Dies 
erleichtert auch den Lehrpersonen das Unterrich-
ten. Hiervon profitieren als Nebeneffekt alle Kin-
der in der Klasse. Erfahrungen zeigen auch, dass 
Kinder, die bereits in einer Vorschulbetreuung wa-
ren, von dieser frühen Förderung nachweislich pro-
fitieren.

Für Industrie und Gewerbe
Die grossen Geburtenjahrgänge zwischen 1955 
und 1970 kommen jetzt ins Pensionsalter und sind 
als Arbeitskräfte zu ersetzen. Viele Eltern können 
dank der familien- und schulergänzenden Betreu-
ung arbeiten gehen. Dies ist oft die bessere Lösung 
als die Anwerbung von Arbeitskräften aus dem 
Ausland. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die ihre Kinder in einer stabilen Betreuungssitua-
tion wissen, sind leistungsfähiger und motivierter. 

Für Familien
Nicht alle Eltern haben Zeit und Kraft, nebst der Er-
werbsarbeit auch noch die volle Betreuungs- und 
Erziehungsarbeit zu leisten. Oft fehlen auch Gross-
eltern, die mit Freude Kinder betreuen. Die Fremd-
betreuung bietet hier die Möglichkeit, sich zu ent-
lasten. So lassen sich Energien wieder aufbauen. 
Dies kommt den eigenen Kindern in der gemein-
samen Familienzeit wieder zugute. Und nicht zu 
vergessen: Immer mehr Familien sind auch finan-
ziell auf das Einkommen beider Eltern angewiesen. 

Für die Romanshornerinnen und Romanshorner
Die familien- und schulergänzende Betreuung zahlt 
sich für uns alle aus. So kommt etwa die Hälfte der 
öffentlichen Beiträge an Horte unmittelbar dank 
höherer Steuern zurück. Denn die damit ermög-
lichte zusätzliche Erwerbsarbeit ist zu versteuern. 
Weiter erlauben Horte den Frauen (sie leisten ja 
meistens die Betreuung der Kinder), Karriere zu 
machen, was sie in besser bezahlte Positionen 
bringt. Als weiterer Nebeneffekt der Erwerbsarbeit 

erhöhen sich die Beiträge für die Sozialwerke AHV 
und IV. Auch bilden beide Eltern ein eigenes Vor-
sorgeguthaben in der Pensionskasse.

Kreditanträge
Aufstockung des Subventionsbetrags für die 
bestehenden Betreuungsplätze im Vorschul-
bereich
Mit der Zustimmung zum Zusatzkredit ermöglichen 
Sie den Erhalt des heutigen Angebots im Vorschul-
bereich mit 52 Plätzen. Die Primarschule beantragt 
deshalb einen Zusatzkredit für die jährlich wieder-
kehrenden Ausgaben für den Vorschulbereich von 
Fr. 155’000. Dies in Ergänzung zum Kredit vom 
24.11.2013 für 30 Plätze (Urnenabstimmung der 
Stadt Romanshorn).

Ausbau des Angebots der schulergänzenden 
Betreuung
Mit der Zustimmung zum Kredit ermöglichen Sie 
den Ausbau des Angebots der schulergänzen-
den Betreuung. Der Antrag beinhaltet die Ge-
samtsumme für das aktuelle Angebot und den 
geplanten Ausbau. Die Primarschule beantragt  
deshalb einen Kredit für die jährlich wieder-
kehrenden Ausgaben für die schulergänzende Be-
treuung von Fr. 380’000 (Fr. 240’000 bisherige 
Kosten inklusive Verteuerung durch neue Vor-
schriften zuzüglich Fr. 140’000 für den Ausbau 
des Angebots).

Was geschieht bei Ablehnung der Kredit-
anträge?
Vorschulbereich
Bei einem Nein zum Zusatzkredit wird die Primar-
schulbehörde für 2024 einzig die Verteuerungs-
anpassung und damit Fr. 225’000 budgetieren. 
Als Folge daraus wird die Primarschulbehörde mit 
dem Chinderhuus einen Leistungsabbau aushan-
deln und per August 2023 wird das Chinderhuus 
deutlich höhere Elterntarife in Kraft setzen müssen.
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Schulergänzende Betreuung
Bei einem Nein verzichtet die Primarschulgemeinde 
auf den Ausbau des Angebots der schulergänzen-
den Betreuung und damit auf zusätzliche jährliche 
Ausgaben von Fr. 140’000. Die bisherige Unter-
stützung von Fr. 195’000 (Budget 2023) ist für 
die schulergänzende Betreuung nicht mehr aus-
reichend und wird sich mit der Verteuerung auf 
Fr. 240’000 erhöhen. Diese Summe ist zudem jähr-
lich mit dem Budget zu bewilligen.

Finanzierung
Im Budget 2023 und somit auch im Finanzplan 
2024 bis 2027 sind bereits Mehrkosten für die fami-
lien- und schulergänzende Betreuung berücksich-
tigt; dies in der Grössenordnung der nun konkret 
beantragten Kredite. Die Primarschulbehörde geht 
entsprechend davon aus, den Angebotsausbau 
ohne Steuerfussanpassung umsetzen zu können.

Anträge der Primarschulbehörde

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

Die Primarschulbehörde beantragt Ihnen: 
a)  Den Zusatzkredit über jährlich Fr. 155’000 für 

die familienergänzende Betreuung (Vorschul-
angebot) zu genehmigen.

b)  Den Gesamtkredit über jährlich Fr. 380’000  
für die schulergänzende Betreuung zu ge-
nehmigen. 

Romanshorn, 13. Dezember 2022

Primarschulgemeinde Romanshorn

Der Präsident Der Sekretär
Hanspeter Heeb Simon Alig


